
 

Öffentliche Bekanntmachung  
Gruppenauskunft vor Wahlen – Widerspruchsrecht 

 

 

Am 23. Februar 2025 findet voraussichtlich die vorgezogene Wahl zum 21. 

Deutschen Bundestag statt.  

 

Gemäß § 50 Abs. 1 und 5 des Bundesmeldegesetzes haben Sie ein kostenloses 

Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem Bundesmeldegesetz 

erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift) an Parteien, 

Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 

und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 

Abstimmung vorangehenden Monaten zur Wahlwerbung. 

 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift im Bürgerservice der Stadt 

Thalheim/Erzgeb., Hauptstr. 5, 09380 Thalheim/Erzgeb. einzulegen. Bereits früher 

eingelegte Widersprüche gegen Auskünfte vor Wahlen gelten fort, falls sie nicht an eine 

bestimmte Wahl gebunden waren. 

 


